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§ 99 des Vierten Buches, und die Registratur Fachverfahren bei der Informationstechnischen Servicestelle der Gesetz-
lichen Krankenversicherung, soweit sie Aufgaben nach 8 100 des Vierten Buches wahrnimmt, die in diesem Gesetz-
buch genannten 6ffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Kinstler-
sozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist,
die Behdrden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekédmpfungsgesetzes und § 66 des
Zehnten Buches durchfiihren, die Versicherungsamter und Gemeindebehérden sowie die anerkannten Adoptionsvermitt-
lungsstellen (8§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrneh-
men und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. sDie Beschéftigten haben
auch nach Beendigung ihrer Tatigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren.

(2) ®) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des Zweiten
Kapitels des Zehnten Buches zuléssig.

(3) %) Soweit eine Ubermittlung nicht zuléssig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine Pflicht
zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstiicken, nicht automatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verar-
beiteten oder genutzten Sozialdaten.

(4) ®) Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich.

(5) ©) 1Sozialdaten Verstorbener diirfen nach MaRgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet oder
genutzt werden. 2Sie durfen auBerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwirdige Interessen des Verstorbe-
nen oder seiner Angehérigen dadurch nicht beeintrachtigt werden kénnen.

1) geéndert durch RRG 1992 vom 18. 12. 1989 (BGBI. | S. 2261, ber. BGBI. | 1990 S. 1337)

2)  Abs. 1 gedndert durch 2. SGBANdG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 1. 7. 1994; geandert durch AFRG vom 24. 3. 1997 (BGBI. | S. 594),
in Kraft ab 1. 1. 1998; Abs. 1 Satz 4 geandert durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001; Abs. 1 Satz 4 geandert
durch SGB IX vom 19. 6. 2001 (BGBI. | S. 1046), in Kraft ab 1. 7. 2001; Abs. 1 Satz 4 geandert durch G z Reg Adoption vom 5. 11. 2001 (BGBI. |
S. 2950), in Kraft ab 1. 1. 2002; Abs. 1 Satz 4 geadndert durch GUKBIIIBG vom 2. 9. 2001 (BGBI. | S. 2272), in Kraft ab 7. 9. 2001; Abs. 1 Satz 4
geandert durch G z. Erl. d. Bek. illegaler Beschaftigung u. Schwarzarbeit vom 23. 7. 2002 (BGBI. | S. 2787), in Kraft ab 1. 8. 2002; Abs. 1 Satz 4
geéandert durch SchwarzarbeitsbekémpfungsG vom 23. 7. 2004 (BGBI. | S. 1842), in Kraft ab 1. 8. 2004; Abs. 1 Satz 4 geandert durch RVOrgG vom
9. 12. 2004 (BGBI. | S. 3242), in Kraft ab 1. 1. 2005; Abs. 1 Satz 4 geéndert durch SGB IV-AndG vom 19. 12. 2007 (BGBI. | S. 3024, 3305), in Kraft
ab 1. 1. 2008; Abs. 1 Satz 4 geandert durch 2. SGB IV-AndG vom 21. 12. 2008 (BGBI. | S. 2933), in Kraft ab 1. 1. 2009; Abs. 1 Satz 4 geandert durch
ELENA-VerfahrensG vom 28. 3. 2009 (BGBI. | S. 634), in Kraft ab 2. 4. 2009

3)  Abs. 2 gedndert durch 2. SGBANndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 1. 7. 1994; Abs. 3 neu gefasst durch BDSG-AndG vom 18. 5. 2001
(BGBI. | S. 904); in Kraft ab 23. 5. 2001

4 Abs. 3 gedndert durch 2. SGBANndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 1. 7. 1994; Abs. 3 neu gefasst durch G. z. And. d. BDSG u. a. G.
vom 18. 5. 2001 (BGBI. | S. 904), in Kraft ab 23. 5. 2001

%) Abs. 4 geandert durch 2. SGBANdG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 1. 7. 1994

%)  Abs. 5 eingefiigt durch 2. SGBAndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 1. 7. 1994

§ 36 Handlungsfahigkeit

(1) 1Wer das funfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Antrdge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen sowie
Sozialleistungen entgegennehmen. 2Der Leistungstrager soll den gesetzlichen Vertreter Gber die Antragstellung und die
erbrachten Sozialleistungen unterrichten.

(2) 1Die Handlungsfahigkeit nach Absatz 1 Satz 1 kann vom gesetzlichen Vertreter durch schriftliche Erklarung gegen-
Uber dem Leistungstrager eingeschréankt werden. 2Die Riicknahme von Antragen, der Verzicht auf Sozialleistungen und
die Entgegennahme von Darlehen bedirfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.

§ 36a') Elektronische Kommunikation
(1) Die Ubermittlung elektronischer Dokumente ist zulassig, soweit der Empfanger hierfur einen Zugang eroffnet.

(2) 1Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes
bestimmt ist, durch die elektronische Form ersetzt werden. 2In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. sDie Signierung mit einem Pseudonym,
das die Identifizierung der Person des Signaturschliisselinhabers nicht erméglicht, ist nicht zul&ssig.

(3) 1lst ein der Behorde Ubermitteltes elektronisches Dokument fur sie zur Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem
Absender unter Angabe der fur sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverziglich mit. 2Macht ein Empfanger
geltend, er kdnne das von der Behdérde Ubermittelte elektronische Dokument nicht bearbeiten, Ubermittelt sie es ihm
erneut in einem geeigneten elektronischen Format oder als Schriftstiick.

(4) ?) 1Die Trager der Sozialversicherung einschlieRlich der Bundesagentur fiir Arbeit, ihre Verbande und Arbeitsgemein-
schaften verwenden unter Beachtung der Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im jeweiligen Soziallei-
stungsbereich Zertifizierungsdienste nach dem Signaturgesetz, die eine gemeinsame und bundeseinheitliche Kommuni-
kation und Ubermittlung der Daten und die Uberpriifbarkeit der qualifizierten elektronischen Signatur auf Dauer
sicherstellen. 2Diese Trager sollen uber ihren jeweiligen Bereich hinaus Zertifizierungsdienste im Sinne des Satzes 1
verwenden. sDie Satze 1 und 2 gelten entsprechend fir die Leistungserbringer nach dem Fiinften und dem Elften Buch
und die von ihnen gebildeten Organisationen.

1) 8§ 36a eingefiigt durch 3. G z. And. verwverfrechtl. Vorschr. vom 21. 8. 2002 (BGBI. | S. 3322), in Kraft ab 1. 2. 2003
2y Abs. 4 Satz 1 geandert durch 3. G fir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. 12. 2003 (BGBI. | S. 2848), in Kraft ab 1. 1. 2004
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§ 37 1) Vorbehalt abweichender Regelungen

1Das Erste und Zehnte Buch gelten fur alle Sozialleistungsbereiche dieses Gesetzbuchs, soweit sich aus den ubrigen
Buchern nichts Abweichendes ergibt; § 68 bleibt unberihrt. 2Der Vorbehalt gilt nicht fir die 88 1 bis 17 und 31 bis 36.
sDas Zweite Kapitel des Zehnten Buches geht dessen Erstem Kapitel vor, soweit sich die Ermittlung des Sachverhaltes
auf Sozialdaten erstreckt.

1) neu gefasst durch 2. SGBAndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 18. 6. 1994; Satz 1 geédndert durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000
(BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001

Zweiter Titel
Grundsétze des Leistungsrechts

§ 38 Rechtsanspruch

Auf Sozialleistungen besteht ein Anspruch, soweit nicht nach den besonderen Teilen dieses Gesetzbuchs die Leistungs-
trAger erméchtigt sind, bei der Entscheidung Uber die Leistung nach ihrem Ermessen zu handeln.

§ 39 Ermessensleistungen

(1) 1Sind die Leistungstrager ermachtigt, bei der Entscheidung Uber Sozialleistungen nach ihrem Ermessen zu handeln,
haben sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermachtigung auszuiiben und die gesetzlichen Grenzen des
Ermessens einzuhalten. 2Auf pflichtgeméafie Ausiibung des Ermessens besteht ein Anspruch.

(2) Fur Ermessensleistungen gelten die Vorschriften Uiber Sozialleistungen, auf die ein Anspruch besteht, entsprechend,
soweit sich aus den Vorschriften dieses Gesetzbuchs nichts Abweichendes ergibt.

§ 40 Entstehen der Anspriche

(1) Anspriiche auf Sozialleistungen entstehen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes bestimmten
Voraussetzungen vorliegen.

(2) Bei Ermessensleistungen ist der Zeitpunkt maf3gebend, in dem die Entscheidung tber die Leistung bekanntgegeben
wird, es sei denn, dal} in der Entscheidung ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.

8 41 Falligkeit

Soweit die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs keine Regelung enthalten, werden Anspriiche auf Sozialleistungen mit
ihrem Entstehen fallig.

8 42 Vorschusse

(1) 1Besteht ein Anspruch auf Geldleistungen dem Grund nach und ist zur Feststellung seiner Hohe voraussichtlich
langere Zeit erforderlich, kann der zustandige Leistungstrager Vorschiisse zahlen, deren Hohe er nach pflichtgemaem
Ermessen bestimmt. 2Er hat Vorschiisse nach Satz 1 zu zahlen, wenn der Berechtigte es beantragt; die Vorschul3zah-
lung beginnt spatestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags.

(2) 1) 1Die Vorschiisse sind auf die zustehende Leistung anzurechnen. Soweit sie diese Ubersteigen, sind sie vom
Empfénger zu erstatten. 28 50 Abs. 4 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(3) ) Fur die Stundung, Niederschlagung und den ErlaR des Erstattungsanspruchs gilt § 76 Abs. 2 des Vierten Buches
entsprechend.

1)  Abs. 2 gedndert durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982
%) Abs. 3 geéndert durch 2. SGBANdG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 18. 6. 1994

§ 43 Vorlaufige Leistungen

(1) 1Besteht ein Anspruch auf Sozialleistungen und ist zwischen mehreren Leistungstragern streitig, wer zur Leistung
verpflichtet ist, kann der unter ihnen zuerst angegangene Leistungstrager vorlaufig Leistungen erbringen, deren Umfang
er nach pflichtgemafRen Ermessen bestimmt. 2Er hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn der Berechtigte es
beantragt; die vorlaufigen Leistungen beginnen spéatestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des
Antrags.

(2) 1Fur die Leistungen nach Absatz 1 gilt § 42 Abs. 2 und 3 entsprechend. 2Ein Erstattungsanspruch gegen den
Empféanger steht nur dem zur Leistung verpflichteten Leistungstrager zu.

(3)Y) (gestrichen)

1) Abs. 3 gestrichen durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982

8 44 \Verzinsung

(1) Anspriiche und Geldleistungen sind nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Falligkeit bis zum
Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen.
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(2) Die Verzinsung beginnt friihestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Eingang des vollstandigen
Leistungsantrags beim zusténdigen Leistungstrdger, beim Fehlen eines Antrags nach Ablauf eines Kalendermonats
nach der Bekanntgabe der Entscheidung Uber die Leistung.

(3) 1) 1Verzinst werden volle Euro-Betrage. 2Dabei ist der Kalendermonat mit dreiRig Tagen zugrunde zu legen.
1)  Abs. 3 geandert durch 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2002

§ 45 \Verjahrung
(1) Anspriche auf Sozialleistungen verjahren in vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind.

(2) 1) Fur die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neugebinn und die Wirkung der Verjahrung gelten die Vorschriften
des Birgerlichen Gesetzbuchs sinngemaf.

(3) ?) 1Die Verjahrung wird auch durch schriftlichen Antrag auf die Sozialleistung oder durch Erhebung eines Wider-
spruchs gehemmt. 2Die Hemmung endet sechs Monate nach Bekanntgabe der Entscheidung iiber den Antrag oder den
Widerspruch.

(4) ®) (gestrichen)

1) Abs. 2 neu gefasst durch HZVNG vom 21. 6. 2002 (BGBI. | S. 2167) m.W.v. 1. 1. 2002
2)  Abs. 3 neu gefasst durch HZVNG vom 21. 6. 2002 (BGBI. | S. 2167) m.W.v. 1. 1. 2002
3)  Abs. 4 gestrichen durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982

8 46 \Verzicht

(1) Auf Anspruche auf Sozialleistungen kann durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem Leistungstrager verzichtet
werden; der Verzicht kann jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen werden.

(2) Der Verzicht ist unwirksam soweit durch ihn andere Personen oder Leistungstrager belastet oder Rechtsvorschriften
umgangen werden.

§ 47 Auszahlung von Geldleistungen

Soweit die besonderen Teile dieses Gesetzbuchs keine Regelung enthalten, sollen Geldleistungen kostenfrei auf ein
Konto des Empfangers bei einem Geldinstitut Uberwiesen oder, wenn der Empfanger es verlangt, kostenfrei an seinen
Wohnsitz Ubermittelt werden.

§ 48 Auszahlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht

(1) Y 1Laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind, kénnen in angemes-
sener H6he an den Ehegatten oder die Kinder des Leistungsberechtigten ausgezahlt werden, wenn er ihnen gegentiber
seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 2Kindergeld, Kinderzuschlage und vergleichbare Rentenbestand-
teile (Geldleistungen fir Kinder) kénnen an Kinder, die bei der Festsetzung der Geldleistungen beriicksichtigt werden,
bis zur Hohe des Betrages, der sich bei entsprechender Anwendung des 8 54 Abs. 5 Satz 2 ergibt, ausgezahlt werden.
sFUr das Kindergeld gilt dies auch dann, wenn der Kindergeldberechtigte mangels Leistungsfahigkeit nicht unterhalts-
pflichtig ist oder nur Unterhalt in Héhe eines Betrages zu leisten braucht, der geringer ist als das fiir die Auszahlung in
Betracht kommende Kindergeld. sDie Auszahlung kann auch an die Person oder Stelle erfolgen, die dem Ehegatten
oder den Kindern Unterhalt gewéhrt.

(2) Absatz1 Satz 1, 2 und4 gilt entsprechend, wenn unter Beriuicksichtigung von Kindern, denen gegenuber der
Leistungsberechtigte nicht kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist, Geldleistungen erbracht werden und der Leis-
tungsberechtigte diese Kinder nicht unterhalt.

1) Abs. 1 gedndert durch 1. SGBAndG vom 20. 7. 1988 (BGBI. | S. 1046); geandert durch 12. G zur Anderung des BKGG vom 30. 6. 1989 (BGBI. |
S. 1297); geadndert durch 2. SGBAndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 18. 6. 1994

§ 49 Auszahlung bei Unterbringung

(1) Ist ein Leistungsberechtigter auf Grund richterlicher Anordnung lénger als einen Kalendermonat in einer Anstalt oder
Einrichtung untergebracht, sind laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt
sind, an die Unterhaltsberechtigten auszuzahlen, soweit der Leistungsberechtigte kraft Gesetzes unterhaltspflichtig ist
und er oder die Unterhaltsberechtigten es beantragen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn fur Kinder, denen gegenlber der Leistungsberechtigte nicht kraft Gesetzes
unterhaltspflichtig ist, Geldleistungen erbracht werden.

(3) 1) § 48 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberihrt.
1)  Abs. 3 geéndert durch 1. SGBANdG vom 20. 7. 1988 (BGBI. | S. 1046); gedndert durch 2. SGBAndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab
18. 6. 1994

§ 50 Uberleitung bei Unterbringung

(1) Ist der Leistungsberechtigte untergebracht (8§ 49 Abs. 1), kann die Stelle, der die Kosten der Unterbringung zur Last
fallen, seine Anspriiche auf laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind,
durch schriftliche Anzeige an den zustandigen Leistungstrager auf sich tberleiten.
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(2) Die Anzeige bewirkt den Anspruchsiibergang nur insoweit, als die Leistung nicht an Unterhaltsberechtigte oder die in
§ 49 Abs. 2 genannten Kinder zu zahlen ist, der Leistungsberechtigte die Kosten der Unterbringung zu erstatten hat und
die Leistung auf den fir die Erstattung maRgebenden Zeitraum entfallt.

(3) 1) Die Abséatze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn fiir ein Kind (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2), das untergebracht
ist (8 49 Abs. 1), ein Anspruch auf eine laufende Geldleistung besteht.

1) Abs. 3 geéndert durch AdAnpG vom 24. 6. 1985

8§ 51 Aufrechnung

(1) 1) Gegen Anspriiche auf Geldleistungen kann der zustandige Leistungstrager mit Anspriichen gegen den Berechtig-
ten aufrechnen, soweit die Anspriiche auf Geldleistungen nach § 54 Abs. 2 und 4 pfandbar sind.

(2) 3 Mit Anspriichen auf Erstattung zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen und mit Beitragsanspriichen nach diesem
Gesetzbuch kann der zustandige Leistungstrager gegen Anspriiche auf laufende Geldleistungen bis zu deren Halfte
aufrechnen, wenn der Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er dadurch hilfebedirftig im Sinne der Vorschriften
des Zwolften Buches uUber die Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung fur Arbeitsuchende nach dem
Zweiten Buch wird.

1) Abs. 1 geéndert durch 2. SGBANdG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229), in Kraft ab 18. 6. 1994

2)  Abs. 2 gedndert durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982; Abs. 2 geandert durch 4. G fur moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. 12. 2003
(BGBI. | S. 2954), in Kraft ab 1. 1. 2005; Abs. 2 geéndert durch G zur Einordn. des Sozialhilferechts in das SGB vom 27. 12. 2003 (BGBI. | S. 3022),
in Kraft ab 1. 1. 2005; Abs. 2 geandert durch KommOptionsG vom 30. 7. 2004 (BGBI. | S. 2014), in Kraft ab 6. 8. 2004

8 52 Verrechnung
Der fur eine Geldleistung zusténdige Leistungstrdger kann mit Erméchtigung eines anderen Leistungstragers dessen

Anspriiche gegen den Berechtigten mit der ihm obliegenden Geldleistung verrechnen, soweit nach § 51 die Aufrech-
nung zulassig ist.

§ 53 Ubertragung und Verpfandung
(1) Anspriiche auf Dienst- und Sachleistungen kdnnen weder Ubertragen noch verpfandet werden.

(2) Anspriiche auf Geldleistungen kénnen ubertragen und verpféandet werden

1. zur Erflllung oder zur Sicherung von Anspriichen auf Rickzahlung von Darlehen und auf Erstattung von Aufwen-
dungen, die im Vorgriff auf fallig gewordene Sozialleistungen zu einer angemessenen Lebensfuhrung gegeben oder
gemacht worden sind oder,

2. wenn der zustandige Leistungstrager feststellt, da die Ubertragung oder Verpfandung im wohlverstandenen Inter-
esse des Berechtigten liegt.

(3) Anspriche auf laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts zu dienen bestimmt sind, kénnen in
anderen Fallen Ubertragen und verpfandet werden, soweit sie den flir Arbeitseinkommen geltenden unpfandbaren
Betrag Ubersteigen.

(4) 1) Der Leistungstrager ist zur Auszahlung an den neuen Glaubiger nicht vor Ablauf des Monats verpflichtet, der dem
Monat folgt, in dem er von der Ubertragung oder Verpfandung Kenntnis erlangt hat.

(5) ?) Eine Ubertragung oder Verpfandung von Anspriichen auf Geldleistungen steht einer Aufrechnung oder Verrech-
nung auch dann nicht entgegen, wenn der Leistungstrager beim Erwerb des Anspruchs von der Ubertragung oder
Verpfandung Kenntnis hatte.

(6) ®) 1Soweit bei einer Ubertragung oder Verpfandung Geldleistungen zu Unrecht erbracht worden sind, sind sowohl
der Leistungsberechtigte als auch der neue Glaubiger als Gesamtschuldner dem Leistungstréager zur Erstattung des
entsprechenden Betrages verpflichtet. 2Der Leistungstréager hat den Erstattungsanspruch durch Verwaltungsakt geltend
zu machen.

1) Abs. 4 eingefiigt durch BArchG vom 6. 1. 1988 (BGBI. | S. 62)
2)  Abs. 5 eingefiigt durch BArchG vom 6. 1. 1988 (BGBI. | S. 62)
%)  Abs. 6 eingefiigt durch VerwaltungsvereinfachungsG vom 21. 3. 2005 (BGBI. | S. 818), in Kraft ab 30. 3. 2005

8 54 Pfandung
(1) Anspriiche auf Dienst- und Sachleistungen kénnen nicht gepfandet werden.

(2) Anspriche auf einmalige Geldleistungen kénnen nur gepfandet werden, soweit nach den Umstanden des Falles,
insbesondere nach den Einkommens- und Vermégensverhaltnissen des Leistungsberechtigten, der Art des beizutreiben-
den Anspruchs sowie der Hohe und der Zweckbestimmung der Geldleistung, die Pfandung der Billigkeit entspricht.

(3) 1) Unpfandbar sind Anspriiche auf

1. Erziehungsgeld und vergleichbare Leistungen der L&ander, sowie Elterngeld bis zur Hohe der nach § 10 des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes anrechnungsfreien Betrége,
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2. Mutterschaftsgeld nach § 13 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes, soweit das Mutterschaftsgeld nicht aus einer Teilzeit-
beschéaftigung wahrend der Elternzeit herriihrt, bis zur Hohe des Erziehungsgeldes nach § 5 Abs. 1 des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes oder des Elterngeldes nach § 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes, soweit es die
anrechnungsfreien Betrdge nach 8 10 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes nicht Ubersteigt,

2a. Wohngeld, soweit nicht die Pfandung wegen Anspriichen erfolgt, die Gegenstand der 88 9 und 10 des Wohngeld-
gesetzes sind,

3. Geldleistungen, die dafir bestimmt sind, den durch einen Kérper- oder Gesundheitsschaden bedingten Mehrauf-
wand auszugleichen.

(4) Im dbrigen kénnen Anspriiche auf laufende Geldleistungen wie Arbeitseinkommen gepfandet werden.

(5) ? 1Ein Anspruch des Leistungsberechtigten auf Geldleistungen fiir Kinder (§ 48 Abs. 1 Satz 2) kann nur wegen
gesetzlicher Unterhaltsanspriiche eines Kindes, das bei der Festsetzung der Geldleistungen bericksichtigt wird, gepféan-
det werden. 2Fir die Hohe des pfandbaren Betrages bei Kindergeld gilt:

1. Gehort das unterhaltsberechtigte Kind zum Kreis der Kinder, fur die dem Leistungsberechtigten Kindergeld gezahlt
wird, so ist eine Pfandung bis zu dem Betrag mdglich, der bei gleichmaRiger Verteilung des Kindergeldes auf jedes
dieser Kinder entfallt. Ist das Kindergeld durch die Beriicksichtigung eines weiteren Kindes erhoht, fir das einer
dritten Person Kindergeld oder dieser oder dem Leistungsberechtigten eine andere Geldleistung fir Kinder zusteht,
so bleibt der Erhdhungsbetrag bei der Bestimmung des pfandbaren Betrages des Kindergeldes nach Satz 1 auller
Betracht.

2. Der Erhéhungsbetrag (Nummer 1 Satz 2) ist zugunsten jedes bei der Festsetzung des Kindergeldes beriicksichtigten
unterhaltsberechtigten Kindes zu dem Anteil pfandbar, der sich bei gleichméaRiger Verteilung auf alle Kinder, die bei
der Festsetzung des Kindergeldes zugunsten des Leistungsberechtigten berticksichtigt werden, ergibt.

(6) ®) In den Fallen der Abséatze 2, 4 und 5 gilt § 53 Abs. 6 entsprechend.

1) Abs. 3 gedndert durch 2. SGBAndG vom 13. 6. 1994 (BGBI. | S. 1229); Abs. 3 Nr. 2 geéndert durch G zur Anderung des Begriffs ,,Erziehungsurlaub”,
in Kraft ab 2. 1. 2001; Abs. 3 Nr. 2 geéandert und Nr. 2a eingefligt durch 4. G fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. 12. 2003 (BGBI. |
S. 2954), in Kraft ab 1. 1. 2005; Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 geandert durch ElterngeldG vom 5. 12. 2006 (BGBI. | S. 2748), in Kraft ab 1. 1. 2007; Abs. 3
Nr. 2a geandert durch Wohngeld-NeuregelungsG vom 24. 9. 2008 (BGBI. | S. 1856), in Kraft ab 1. 1. 2009

2)  Abs. 5 eingefiigt durch 1. SGBAndG vom 20. 7. 1988 (BGBI. | S. 1046)

%)  Abs. 6 eingefiigt durch VerwaltungsvereinfachungsG vom 21. 3. 2005 (BGBI. | S. 818), in Kraft ab 30. 3. 2005

§ 55 Kontenpfandung und Pfandung von Bargeld

(1) 1Wird eine Geldleistung auf das Konto des Berechtigten bei einem Geldinstitut Giberwiesen, ist die Forderung, die
durch die Gutschrift entsteht, fiir die Dauer von sieben Tagen seit der Gutschrift der Uberweisung unpfiandbar. 2Eine
Pfandung des Guthabens gilt als mit der MalRgabe ausgesprochen, dal} sie das Guthaben in HOhe der in Satz 1
bezeichneten Forderung wahrend der sieben Tage nicht erfaf3t.

(2)1 Das Geldinstitut ist dem Schuldner innerhalb der sieben Tage zur Leistung aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der
Pfandung nicht erfaBten Guthaben nur soweit verpflichtet, als der Schuldner nachweist oder als dem Geldinstitut sonst
bekannt ist, dal? das Guthaben von der Pfandung nicht erfal3t ist. 2Soweit das Geldinstitut hiernach geleistet hat, gilt
Absatz 1 Satz 2 nicht.

(3) 1Eine Leistung, die das Geldinstitut innerhalb der sieben Tage aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfandung
nicht erfalten Guthaben an den Glaubiger bewirkt, ist dem Schuldner gegeniiber unwirksam. 2Das gilt auch fir eine
Hinterlegung.

(4) Bei Empfangern laufender Geldleistungen sind die in Absatz 1 genannten Forderungen nach Ablauf von sieben
Tagen seit der Gutschrift sowie Bargeld insoweit nicht der Pfandung unterworfen, als ihr Betrag dem unpféandbaren Teil
der Leistungen fur die Zeit von der Pfandung bis zum néchsten Zahlungstermin entspricht.

§ 56 Sonderrechtsnachfolge

(1) 1) 1Féllige Anspriiche auf laufende Geldleistungen stehen beim Tode des Berechtigten nacheinander

1. dem Ehegatten,

la.dem Lebenspartner,

2. den Kindern,

3. den Eltern,

4. dem Haushaltsfuhrer

zu, wenn diese mit dem Berechtigten zur Zeit seines Todes in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben oder von
ihm wesentlich unterhalten worden sind. 2Mehreren Personen einer Gruppe stehen die Anspriiche zu gleichen Teilen zu.
(2) ) Als Kinder im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 gelten auch

1. Stiefkinder und Enkel, die in den Haushalt des Berechtigten aufgenommen sind,

2. Pflegekinder (Personen, die mit dem Berechtigten durch ein auf langere Dauer angelegtes Pflegeverhéltnis mit
hauslicher Gemeinschaft wie Kinder mit Eltern verbunden sind),

3. Geschwister des Berechtigten, die in seinen Haushalt aufgenommen worden sind.
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(3) ®) Als Eltern im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 gelten auch

1. sonstige Verwandte der geraden aufsteigenden Linie,

2. Stiefeltern,

3. Pflegeeltern (Personen, die den Berechtigten als Pflegekind aufgenommen haben).

(4) %) Haushaltsfiihrer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 ist derjenige Verwandte oder Verschwégerte, der an Stelle
des verstorbenen oder geschiedenen oder an der Fihrung des Haushalts aus gesundheitlichen Griinden dauernd
gehinderten Ehegatten oder Lebenspartners den Haushalt des Berechtigten mindestens ein Jahr lang vor dessen Tode
gefiihrt hat und von diesem lberwiegend unterhalten worden ist.

1) Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a eingefiigt durch G z. Beend. d. Diskrimin. gleichgeschlechtl. Gemeinschaften vom 16. 2. 2001 (BGBI. | S. 266), in Kraft ab 1. 8.
2001

2)  Abs. 2 neu gefasst durch AdAnpG vom 24. 6. 1985 (BGBI. | S. 1450); Abs. 2 geandert durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in
Kraft ab 1. 1. 2001

%)  Abs. 3 neu gefasst durch AdAnpG vom 24. 6. 1985 (BGBI. | S. 1450); Abs. 3 geandert durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in
Kraft ab 1. 1. 2001

4 Abs. 4 neu gefasst durch G z. Gleichstellung behind. Menschen vom 27. 4. 2002 (BGBI. | S. 1467), in Kraft ab 1. 5. 2002

8§ 57 Verzicht und Haftung des Sonderrechtsnachfolgers

(1) 1Der nach 8§ 56 Berechtigte kann auf die Sonderrechtsnachfolge innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Kenntnis
durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem Leistungstréger verzichten. 2Verzichtet er innerhalb dieser Frist, gelten die
Anspruche als auf ihn nicht Ubergegangen. sSie stehen den Personen zu, die ohne den Verzichtenden nach 8 56
berechtigt waren.

(2) 1Soweit Anspriiche auf den Sonderrechtsnachfolger Gbergegangen sind, haftet er fiir die nach diesem Gesetzbuch
bestehenden Verbindlichkeiten des Verstorbenen gegeniiber dem fiir die Anspriche zustandigen Leistungstrager.
2Insoweit entfallt eine Haftung des Erben. sEine Aufrechnung und Verrechnung nach den 88 51 und 52 ist ohne die dort
genannten Beschrankungen der Hohe zulassig.

§ 58 \Vererbung

1Soweit féllige Anspriche auf Geldleistungen nicht nach den 8§ 56 und 57 einem Sonderrechtsnachfolger zustehen,
werden sie nach den Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuchs vererbt. 2Der Fiskus als gesetzlicher Erbe kann die
Anspriche nicht geltend machen.

§ 59 AusschluR der Rechtsnachfolge

Anspriche auf Dienst- und Sachleistungen erldschen mit dem Tode des Berechtigten. Anspriche auf Geldleistungen
erléschen nur, wenn sie im Zeitpunkt des Todes des Berechtigten weder festgestellt sind noch ein Verwaltungsverfahren
Uber sie anhangig ist.

Dritter Titel
Mitwirkung des Leistungsberechtigten

§ 60 Angabe von Tatsachen
(1) 1) 1Wer Sozialleistungen beantragt oder erhélt, hat

1. alle Tatsachen anzugeben, die fur die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustandigen Leistungstragers
der Erteilung der erforderlichen Auskiinfte durch Dritte zuzustimmen,

2. Anderungen in den Verhéltnissen, die fir die Leistung erheblich sind oder uber die im Zusammenhang mit der
Leistung Erklarungen abgegeben worden sind, unverziglich mitzuteilen,

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zusténdigen Leistungstragers Beweisurkunden vorzulegen oder
ihrer Vorlage zuzustimmen.
2Satz 1 gilt entsprechend fur denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.

(2) ?) Soweit fiir die in Absatz1 Satz 1 Nr.1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese
benutzt werden.

1) Abs. 1 geéndert durch BErzGG vom 6. 12. 1985 (BGBI. | S. 2154)
2)  Abs. 2 geéndert durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001

8 61 Personliches Erscheinen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhalt, soll auf Verlangen des zustdndigen Leistungstragers zur mindlichen
Erdrterung des Antrags oder zur Vornahme anderer fur die Entscheidung Uber die Leistung notwendiger MaRnahmen
persoénlich erscheinen.

§ 62 Untersuchungen

Wer Sozialleistungen beantragt oder erhalt, soll sich auf Verlangen des zusténdigen Leistungstragers arztlichen und
psychologischen Untersuchungsmaflinahmen unterziehen, soweit diese fir die Entscheidung Uber die Leistung erforder-
lich sind.
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§ 63 Heilbehandlung
Wer wegen Krankheit oder Behinderung Sozialleistungen beantragt oder erhélt, soll sich auf Verlangen des zustandigen

Leistungstragers einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, daf? sie eine Besserung seines Gesundheits-
zustands herbeiftihren oder eine Verschlechterung verhindern wird.

§ 64 1) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Wer wegen Minderung der Erwerbsféhigkeit, anerkannten Schadigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit Sozialleistun-
gen beantragt oder erhalt, soll auf Verlangen des zusténdigen Leistungstrdgers an Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben teilnehmen, wenn bei angemessener Beriicksichtigung seiner beruflichen Neigung und seiner Leistungsfa-
higkeit zu erwarten ist, dal3 sie seine Erwerbs- oder Vermittlungsfahigkeit auf Dauer férdern oder erhalten werden.

1) & 64 geandert durch SGB IX vom 19. 6. 2001 (BGBI. | S. 1046), in Kraft ab 1. 7. 2001; geandert durch BVG-AndG vom 13. 12. 2007 (BGBI. | S. 2904),
in Kraft ab 21. 12. 2007

8§ 65 Grenzen der Mitwirkung

(1) 1) Die Mitwirkungspflichten nach den §8 60 bis 64 bestehen nicht, soweit

1. ihre Erfillung nicht in einem angemessenen Verhdltnis zu der in Anspruch genommenen Sozialleistung oder ihrer
Erstattung steht oder

2. ihre Erfullung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet werden kann oder

3. der Leistungstrager sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller oder Leistungsberechtigte die
erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.

(2) Behandlungen und Untersuchungen,

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden fiir Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden kann,

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder
3. die einen erheblichen Eingriff in die korperliche Unversehrtheit bedeuten,
kénnen abgelehnt werden.

(3) ? Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehenden Personen (§ 383 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 der ZivilprozeRordnung) die Gefahr zuziehen wirde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit
verfolgt zu werden, kdnnen verweigert werden.

1) Abs. 1 Nr. 1 geéndert durch BErzGG vom 6. 12. 1985 (BGBI. | S. 2154)
2)  Abs. 3 neu gefasst durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982

§ 65a') Aufwendungsersatz

(1) 1Wer einem Verlangen des zustandigen Leistungstrdgers nach den 88 61 oder 62 nachkommt, kann auf Antrag
Ersatz seiner notwendigen Auslagen und seines Verdienstausfalles in angemessenem Umfang erhalten. 2Bei einem
Verlangen des zustandigen Leistungstrdgers nach § 61 sollen Aufwendungen nur in Harteféllen ersetzt werden.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der zusténdige Leistungstréager ein personliches Erscheinen oder eine Untersuchung
nachtraglich als notwendig anerkennt.

1) eingefiigt durch SGB X Art. Il vom 4. 11. 1982

8§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung

(1) 1Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhalt, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62,
65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklarung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungstrager ohne
weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen,
soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. 2Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder
Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklarung des Sachverhalts erheblich erschwert.

(2) ) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebediirftigkeit, wegen Arbeitsunfahigkeit, wegen Gefahrdung
oder Minderung der Erwerbsféahigkeit, anerkannten Schédigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder
erhalt, seinen Mitwirkungspflichten nach den 8§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Wirdigung aller Umstande mit
Wabhrscheinlichkeit anzunehmen, da deshalb die Fahigkeit zur selbstédndigen Lebensfiihrung, die Arbeits-, Erwerbs-
oder Vermittlungsfahigkeit beeintréchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungstrager die Leistung bis zur
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

(3) Sozialleistungen dirfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leis-
tungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer
ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.

1) Abs. 2 gedndert durch PflegeVG vom 26. 5. 1994 (BGBI. | S. 1014, ber. S. 2797); Abs. 2 gedndert durch BVG-AndG vom 13. 12. 2007 (BGBI. |
S. 2904), in Kraft ab 21. 12. 2007
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§ 67 Nachholung der Mitwirkung

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der Leistungstrager Sozialleistun-
gen, die er nach 8 66 versagt oder entzogen hat, nachtraglich ganz oder teilweise erbringen.

Vierter Abschnitt
Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 681) Besondere Teile dieses Gesetzbuches

l?is zu ihrer Einordnung in dieses Gesetzbuch gelten die nachfolgenden Gesetze mit den zu ihrer Erganzung und
Anderung erlassenen Gesetzen als dessen besondere Teile:

das Bundesausbildungsforderungsgesetz,

(aufgehoben),

die Reichsversicherungsordnung,

das Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte,

das Gesetz Uber die Krankenversicherung der Landwirte,

das Zweite Gesetz Uber die Krankenversicherung der Landwirte,

No o ks~obdhpR

das Bundesversorgungsgesetz, auch soweit andere Gesetze, insbesondere

a) § 80 des Soldatenversorgungsgesetzes,

b) 8§ 59 Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgesetzes,

c) § 47 des Zivildienstgesetzes,

d) § 60 des Infektionsschutzgesetzes,

e) 88 4 und 5 des Haftlingsgesetzes,

f) 8§ 1 des Opferentschadigungsgesetzes,

0) 88 21 und 22 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes,

h) 88 3 und 4 des Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes,

die entsprechende Anwendung der Leistungsvorschriften des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen,

das Gesetz Uber das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung,

das Bundeskindergeldgesetz,

10. das Wohngeldgesetz,

11. (aufgehoben),

12. das Adoptionsvermittiungsgesetz,

13. (aufgehoben),

14. das Unterhaltsvorschussgesetz,

15. der Erste Abschnitt des Bundeserziehungsgeldgesetzes,

15a. der erste Abschnitt des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes,

16. das Altersteilzeitgesetz,

17. das Gesetz zur Hilfe fur Frauen bei Schwangerschaftsabbriichen in besonderen Fallen.

1 eingefiigt durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001; Nummern 2 und 13 aufgehoben durch SGB IX vom 19. 6.
2001 (BGBI. | S. 1046), in Kraft ab 1. 7. 2001; Nr. 18 angefiigt durch AYymG vom 26. 6. 2001 (BGBI. | S. 1046), in Kraft ab 1. 1. 2003; Nr. 11
aufgehopen durch G zur Einordn. des Sozialhilferechts in das SGB vom 27. 12. 2003 (BGBI. | S. 3022), in Kraft ab 1. 1. 2005; Nr. 10 geandert durch
2. G z. And. wohnungsrechtl. Vorschriften vom 15. 12. 2004 (BGBI. | S. 3450), in Kraft ab 1. 1. 2005; Nr. 18 aufgehoben durch Verwaltungsverein-

fachungsG vom 21. 3. 2005 (BGBI. | S. 818), in Kraft ab 30. 3. 2005; Nr. 15a eingefiigt durch ElterngeldG vom 5. 12. 2006 (BGBI. | S. 2748), in Kraft
ab 1. 1. 2007

§ 691) Stadtstaaten-Klausel

Die Senate der Lander Berlin, Bremen und Hamburg werden erméchtigt, die Vorschriften dieses Buches Uber die
Zustandigkeit von Behdrden dem besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Lander anzupassen.

B eingefugt durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001
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§ 70%) Uberleitungsvorschrift zum Verjahrungsrecht

Artikel 229 § 6 Abs. 1 und 2 des Einfuhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend bei der
Anwendung des § 45 Abs. 2 und 3 in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung.

h § 70 angefligt durch HZVNG vom 21. 6. 2002 (BGBI. | S. 2167) m.W.v. 1. 1. 2002

§ 711 Uberleitungsvorschrift zur Ubertragung, Verpfandung und Pfandung

§ 53 Abs. 6 und 8§ 54 Abs. 6 sind nur auf Geldleistungen anzuwenden, soweit diese nach dem 30. Marz 2005 ganz oder
teilweise zu Unrecht erbracht werden.

h § 71 angeflgt durch VerwaltungsvereinfachungsG vom 21. 3. 2005 (BGBI. | S. 818), in Kraft ab 30. 3. 2005
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Artikel 1l
Ubergangs- und SchluRvorschriften
88 1 bis 22 (aufgehoben) ) M
D) 8§ 1 bis 22 aufgehoben durch das 4. Euro-EG vom 21. 12. 2000 (BGBI. | S. 1983), in Kraft ab 1. 1. 2001

§ 23 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. Artikel Il 84 Nr. 2 tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1975, fir
eingeschriebene Studenten der staatlichen und der staatlich anerkannten Fachhochschulen mit Wirkung vom 1. Sep-
tember 1975 in Kraft.

(2) 1Artikel | 8§44 tritt am 1.Januar 1978 in Kraft. 2Die Regelung gilt auch fir die vor diesem Zeitpunkt fallig
gewordenen, noch nicht verjahrten Anspriche auf Geldleistungen, soweit das Verwaltungsverfahren hiertiiber zu diesem
Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist.
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Anderungen
Ifd. Datum
Nr. | Andernde Vorschrift Inkrafttreten Fundstelle | Geanderte Vorschriften
1 Zwanzigstes Rentenanpassungsgesetz (20. RAG) 27. 6. 1977 BGBI. | Artikel |, § 23
S. 1040
2 Einundzwanzigstes Rentenanpassungsgesetz 25.7.1978 BGBI. | Artikel |, § 23
(21. RAG) S. 1089
3 UnterhaltsvorschuRgesetz 23.7.1979 BGBI. | Artikel 1l, § 1
S. 1184
4 Fiinftes Gesetz zur Anderung des 23.7.1979 BGBI. | Artikel 1, § 19
Arbeitsférderungsgesetzes (5. AFG-AndG) S. 1189
5 Zweites Agrarsoziales Erganzungsgesetz 9. 7.1980 BGBI. | Artikel |, 88 23, 29
S. 905
6 Sozialgesetzbuch — Verwaltungsverfahren — 18. 8. 1980 BGBI. | Artikel |, 88 34, 35, 37, 51, 65a
S. 1469
7 Sozialgesetzbuch — Zusammenarbeit der 4.11. 1982 BGBI. | Artikel |, 88 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
Leistungstrager und ihre Beziehungen zu Dritten — S. 1450 26, 27, 28, 30, 37, 42, 43, 45, 65
Artikel 1l, 8 1
8 Haushaltsbegleitgesetz 1984 22.12. 1983 BGBI. | Artikel |, § 23
S. 1532
9 Gesetz zur Erleichterung des Ubergangs vom 13. 4. 1984 BGBI. | Artikel |, § 19a
Arbeitsleben in den Ruhestand S. 601 Artikel 1, § 1
10 Gesetz zur Verbesserung des Wahilrechts fur die 27.7.1984 BGBI. | Artikel |, § 22
Sozialversicherungswahlen S. 1029
11 Adoptionsanpassungsgesetz (AdAnpG) 24. 6. 1985 BGBI. | Artikel |, 88 50, 56
S. 1144
12 Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) 6. 12. 1985 BGBI. | Artikel |, 88 25, 60, 65
S. 2154
13 Drittes Agrarsoziales Erganzungsgesetz (3. ASEG) 20. 12. 1985 BGBI. | Artikel I, § 23
S. 2475
14 Erstes Gesetz zur Anderung des 24.7. 1986 BGBI. | Artikel I, 88 10, 20
Schwerbehindertengesetzes S. 1110
15 Gesetz zur Neuregelung des Internationalen 25. 7. 1986 BGBI. | Artikel |, § 34
Privatrechts S. 1142
16 Zweites Rechtsbereinigungsgesetz 16. 12. 1986 BGBI. | Artikel |, § 28
S. 2441
17 Kindererziehungsleistungsgesetz (KLG) 12. 7. 1987 BGBI. | Artikel |, § 23
S. 1585
18 Erstes SGB-Anderungsgesetz (1. SGBAndG) 20. 7. 1988 BGBI. | Artikel |, 88 25, 48, 49, 53 54
S. 1046 Artikel 11, § 18
19 Gesetz zur Anderung des Arbeitsforderungsgesetzes | 20. 12. 1988 BGBI. | Artikel 1, § 1
und zur Férderung eines gleitenden Ubergangs S. 2343
alterer Arbeitnehmer in den Ruhestand
20 Gesundheits-Reformgesetz (GRG) 20. 12. 1988 BGBI. | Artikel |, 88 21, 29, 37
S. 2477
21 Zwolftes Gesetz zur Anderung des 30. 6. 1989 BGBI. | Artikel |, § 48
Bundeskindergeldgesetzes S. 1294
22 Rentenreformgesetz 1992 (RRG 1992) 18. 12. 1989 BGBI. | Artikel |, 88 23, 29, 34, 35
S. 2261 Artikel 1, § 1
23 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 26. 6. 1990 BGBI. | Artikel |, 88 8, 27
S. 1163 Artikel 1, § 1
24 Sechstes Uberleitungsgesetz 25. 9. 1990 BGBI. | Artikel 11, § 22
S. 2106
25 Gesetz Uber die Einfhrung eines 20. 6. 1991 BGBI. | Artikel Il, 8 1
Wohngeldsondergesetzes fir das in Artikel 3 des S. 1250
Einigungsvertrages genannte Gebiet, die Anderung
des Wohngeldgesetzes und anderer
wohngeldrechtlicher Vorschriften sowie lber die
Anderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
26 Rentenuberleitungs-Erganzungsgesetz 24. 6. 1993 BGBI. | Artikel 1, 8 1
S. 1038
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Anderungen
Ifd. | Datum
Nr. | Andernde Vorschrift Inkrafttreten Fundstelle | Geanderte Vorschriften
27 Eisenbahnneuordnungsgesetz (ENeuOG) 27.12. 1993 BGBI. | Artikel 11, § 23
S. 2378
28 Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) 26. 5. 1994 BGBI. | Artikel 1, 88 4, 15, 21, 21a, 37, 66
S. 1014
29 Zweites SGB-Anderungsgesetz (2. SGBANdG) 13. 6. 1994 BGBI. | Artikel 1, 88 35, 37, 42, 48, 49, 51, 54
S. 1229 Artikel 11, 8 1
30 Agrarsozialreformgesetz 1995 (ASRG 1995) 29.7.1994 BGBI. | Artikel 1, 88 4, 23
S. 1890 Artikel 11, 8 1
31 Einflhrungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO) 5. 10. 1994, BGBI. | Artikel 1, § 19
in Kraft S. 2911
1. 1. 1999
32 Schwangeren- und Familienhilfeanderungsgesetz 21. 8. 1995 BGBI. | Artikel 1, 8 21b, 28
(SFHANAG) S. 1050 Artikel 11, 8 1
33 Zweites Gesetz zur Anderung des 15. 12. 1995 BGBI. | Artikel 1, § 19
Arbeitsférderungsgesetzes im Bereich des S. 1809
Baugewerbes
34 Gesetz zur Férderung eines gleitenden Ubergangs in | 23. 7. 1996 BGBI. | Artikel 1, 8 19b
den Ruhestand S. 1078 Artikel 11, § 1
35 Gesetz zur Reform des Sozialhilferechts 23. 7. 1996 BGBI. | Artikel |, 88 27, 29
S. 1088 Artikel 11, § 1
36 Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz 7. 8. 1996 BGBI. | Artikel I, 88 22, 25
S. 1254
37 Gesetz zur Reform der Arbeitsforderung 24. 3. 1997, BGBI. | Artikel 1, 88 3, 19, 19a
(Arbeitsforderungs-Reformgesetz — AFRG) in Kraft S. 594 Artikel 1l, § 1
1.1.1998
38 Erstes Gesetz zur Anderung des Dritten Buches 16. 12. 1997, BGBI. | Artikel I, § 33a
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze in Kraft S. 2970
(Erstes SGB lll-Anderungsgesetz — 1. SGB IlI-AndG) | 1. 1. 1998
39 Gesetz zur Reform der gesetzlichen 16. 12. 1997, BGBI. | Artikel 1, § 23
Rentenversicherung in Kraft S. 2998
(Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999) 1. 1. 2001
40 Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und 19. 12. 1998, BGBI. | Artikel |, § 23
zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte in Kraft S. 3843
1.1.1999
41 Gesetz zur Neuordnung seuchenrechtlicher 20. 7. 2000, BGBI. | Artikel 11, § 1
Vorschriften (Seuchenrechtsneuordnungsgesetz - in Kraft S. 1045
SeuchRNeuG) 1. 1. 2001
42 Gesetz zur Anderung des Begriffs ,,Erziehungsurlaub” | 30. 11. 2000, BGBI. | Artikel |, § 54
in Kraft S. 1638
2.1.2001
43 Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter 20. 12. 2000, BGBI. | Artikel |, § 23
Erwerbsfahigkeit in Kraft S. 1827
1. 1. 2001
44 Gesetz zur Einfuhrung des Euro im Sozial- und 21. 12. 2000, BGBI. | Artikel 1, 88 17, 23, 35, 37, 44, 56, 60, 68, 69
Arbeitsrecht sowie zur Anderung anderer Vorschriften | in Kraft S. 1983 Artikel Il, 88 1 bis 22
(4. Euro-Einfilhrungsgesetz) 1. 1. 2001
bzw.
1. 1. 2002
45 Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung 16. 2. 2001, BGBI. | Artikel |, 88 33b, 56
gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: in Kraft S. 266
Lebenspartnerschaften 1. 8. 2001
46 Gesetz zur Anderung des 18. 5. 2001, BGBI. | Artikel 1, 8 35
Bundesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze in Kraft S. 904
23. 5. 2001
47 Sozialgesetzbuch — Neuntes Buch - (SGB IX) 19. 6. 2001, BGBI. | Artikel |, 88 10, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29,
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen in Kraft S. 1046 35, 64, 68
1. 7.2001
48 Gesetz zur Reform der gesetzlichen 26. 6. 2001, BGBI. | Artikel I, 88§ 15, 28a, 68
Rentenversicherung und zur Férderung eines in Kraft S. 1310
kapitalgedeckten Altersvorsorgevermdgens 1. 1. 2002
(Altersvermdgensgesetz - AVmG) bzw.
1. 1.2003
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49 Gesetz zur Bekdmpfung der illegalen Beschéftigung 2.9. 2001, BGBI. | Artikel |, § 35
im gewerblichen Guterkraftverkehr (GUKBIlIBG) in Kraft S. 2272
7.9. 2001
50 Gesetz zur Regelung von Rechtsfragen auf dem 5. 11. 2001, BGBI. | Artikel I, § 35
Gebiet der internationalen Adoption und zur in Kraft S. 2950
Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsrechts 1. 1. 2002
51 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und | 27. 4. 2002, BGBI. | Artikel |, § 56
zur Anderung anderer Gesetze in Kraft S. 1467
1. 5. 2002
52 Gesetz zur Einfuhrung einer kapitalgedeckten 21. 6. 2002, BGBI. | Artikel 1, 88 22, 45, 70
Huttenknappschaftlichen Zusatzversicherung und zur | in Kraft S. 2167
Anderung anderer Gesetze (Hittenknappschaftliches | 1. 1. 2002
Zusatzversicherungs-Neuregelungs-Gesetz — HZVNG) | bzw.
1.1.2003
53 Gesetz zur Erleichterung der Bekampfung von 23.7.2002, BGBI. | Artikel |, § 35
illegaler Geschéftigung und Schwarzarbeit in Kraft S. 2787
1. 8. 2002
54 Drittes Gesetz zur Anderung 21. 8. 2002, BGBI. | Artikel |, § 36a
verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften in Kraft S. 3322
1. 2. 2003
55 Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 14. 11. 2003, BGBI. | Artikel |, § 21
Krankenversicherung in Kraft z. T. S. 2190
(GKV-Modernisierungsgesetz — GMG) 26. 9. 2003,
20. 11. 2003,
1. 1. 2004,
1. 1. 2005,
1. 1. 2006,
1. 1. 2007
56 Drittes Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am 23. 12. 2003, BGBI. | Artikel |, 88 19, 19b, 29, 36a
Arbeitsmarkt in Kraft S. 2848
1. 1. 2004,
1. 1. 2005
57 Viertes Gesetz fiir moderne Dienstleistungen am 24. 12. 2003, BGBI. | Artikel 1, 88 19, 19a, 28a, 51, 54
Arbeitsmarkt in Kraft S. 2954
1. 1. 2005
58 Zweites Gesetz zur Anderung des Sechsten Buches 27. 12. 2003, BGBI. | Artikel 1, § 23
Sozialgesetzbuch in Kraft S. 3013
1. 4. 2004
59 Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das 27. 12. 2003, BGBI. | Artikel |, 88 9, 28, 28a, 51, 68
Sozialgesetzbuch in Kraft S. 3022
1. 1. 2005
60 Gesetz zur Intensivierung der Bekampfung der 23. 7. 2004, BGBI. | Artikel |, § 35
Schwarzarbeit und damit zusammenhangender in Kraft S. 1842
Steuerhinterziehung 1. 8. 2004
61 Gesetz zur optionalen Tragerschaft von Kommunen 30. 7. 2004, BGBI. | Artikel |, 88 19a, 51
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch in Kraft S. 2014
(Kommunales Optionsgesetz) 6. 8. 2004
62 Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen 9. 12. 2004, BGBI. | Artikel |, 88 21, 21b, 23
Rentenversicherung in Kraft z. T. S. 3242
1. 1. 2005,
1. 10. 2005
63 Zweites Gesetz zur Anderung wohnungsrechtlicher 15. 12. 2004, BGBI. | Artikel I, 8 68
Vorschriften in Kraft S. 3450
1. 1. 2005
64 Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 21. 3. 2005, BGBI. | Artikel |, 88 17, 28, 53, 54, 68, 71
im Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) in Kraft S. 818
30. 3. 2005
65 Gesetz zur Forderung ganzjahriger Beschéftigung 24. 4. 2006, BGBI. | Artikel I, § 19
in Kraft S. 926
1. 4. 2006
66 Gesetz zur Umsetzung europdischer Richtlinien zur 14. 8. 2006, BGBI. | Artikel 1, Inhaltstibersicht, § 33c
Verwirklichung des Grundsatzes der in Kraft S. 1897
Gleichbehandlung 18. 8. 2006
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67 Gesetz zur Einfuhrung des Elterngeldes 5. 12. 2006, BGBI. | Artikel 1, Inhaltstibersicht, 88 25, 54, 68
in Kraft S. 2748
1. 1. 2007
68 Gesetz zur Anderung des 13. 12. 2007, BGBI. | Artikel |, 88 24, 64, 66
Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften | in Kraft S. 2904
des Sozialen Entschadigungsrechts 21.12. 2007
69 Gesetz zur Anderung des Vierten Buches 19. 12. 2007, | BGBI. | Artikel 1, 88 17, 21, 21b, 35
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze in Kraft z. T. S. 3024,
28. 12. 2007, | 3305
31. 12. 2007,
1. 1. 2008
70 Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts und zur | 24. 9. 2008, BGBI. | Artikel |, § 54
Anderung des Sozialgesetzbuches in Kraft S. 1856
1. 1. 2009
71 Gesetz zur Neuausrichtung der 21.12. 2008, | BGBI. | Artikel I, § 19
arbeitsmarktpolitischen Instrumente in Kraft z. T. S. 2917
1. 1. 2009,
1. 1. 2010
72 Zweites Gesetz zur Anderung des Vierten Buches 21. 12. 2008, BGBI. | Artikel |, § 35
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze in Kraft S. 2933
1. 1. 2009
73 Gesetz Uber das Verfahren des elektronischen 28. 3. 2009, BGBI. | Artikel 1, 8 35
Entgeltnachweises (ELENA-Verfahrensgesetz) in Kraft S. 634
2. 4. 2009

SGB |

25







	Sozialgesetzbuch (SGB I) Erstes Buch (I) − Allgemeiner Teil −
	Inhaltsübersicht
	Artikel I Sozialgesetzbuch (SGB)
	Erstes Buch (I) Allgemeiner Teil
	Erster Abschnitt Aufgaben des Sozialgesetzbuchs und soziale Rechte
	§ 1 Aufgaben des Sozialgesetzbuchs
	§ 2 Soziale Rechte
	§ 3 Bildungs- und Arbeitsförderung
	§ 4 Sozialversicherung
	§ 5 Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden
	§ 6 Minderung des Familienaufwands
	§ 7 Zuschuß für eine angemessene Wohnung
	§ 8 Kinder- und Jugendhilfe
	§ 9 Sozialhilfe
	§ 10 Teilhabe behinderter Menschen

	Zweiter Abschnitt Einweisungsvorschriften
	Erster Titel Allgemeines über Sozialleistungen und Leistungsträger
	§ 11 Leistungsarten
	§ 12 Leistungsträger
	§ 13 Aufklärung
	§ 14 Beratung
	§ 15 Auskunft
	§ 16 Antragstellung
	§ 17 Ausführung der Sozialleistungen

	Zweiter Titel Einzelne Sozialleistungen und zuständige Leistungsträger
	§ 18 Leistungen der Ausbildungsförderung
	§ 19 Leistungen der Arbeitsförderung
	§ 19a Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
	§ 19b Leistungen bei gleitendem Übergang älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand
	§ 20 (aufgehoben)
	§ 21 Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
	§ 21a Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
	§ 21b Leistungen bei Schwangerschaftsabbrüchen
	§ 22 Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung
	§ 23 Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich der Alterssicherung der Landwirte
	§ 24 Versorgungsleistungen bei Gesundheitsschäden
	§ 25 Kindergeld, Erziehungsgeld und Elterngeld
	§ 26 Wohngeld
	§ 27 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
	§ 28 Leistungen der Sozialhilfe
	§ 29 Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen


	Dritter Abschnitt Gemeinsame Vorschriften für alle Sozialleistungsbereiche dieses Gesetzbuchs
	Erster Titel Allgemeine Grundsätze
	§ 30 Geltungsbereich
	§ 31 Vorbehalt des Gesetzes
	§ 32 Verbot nachteiliger Vereinbarungen
	§ 33 Ausgestaltung von Rechten und Pflichten
	§ 33a Altersabhängige Rechte und Pflichten
	§ 33b Lebenspartnerschaften
	§ 33c Benachteiligungsverbot
	§ 34 Begrenzung von Rechten und Pflichten
	§ 35 Sozialgeheimnis
	§ 36 Handlungsfähigkeit
	§ 36a Elektronische Kommunikation
	§ 37 Vorbehalt abweichender Regelungen

	Zweiter Titel Grundsätze des Leistungsrechts
	§ 38 Rechtsanspruch
	§ 39 Ermessensleistungen
	§ 40 Entstehen der Ansprüche
	§ 41 Fälligkeit
	§ 42 Vorschüsse
	§ 43 Vorläufige Leistungen
	§ 44 Verzinsung
	§ 45 Verjährung
	§ 46 Verzicht
	§ 47 Auszahlung von Geldleistungen
	§ 48 Auszahlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht
	§ 49 Auszahlung bei Unterbringung
	§ 50 Überleitung bei Unterbringung
	§ 51 Aufrechnung
	§ 52 Verrechnung
	§ 53 Übertragung und Verpfändung
	§ 54 Pfändung
	§ 55 Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld
	§ 56 Sonderrechtsnachfolge
	§ 57 Verzicht und Haftung des Sonderrechtsnachfolgers
	§ 58 Vererbung
	§ 59 Ausschluß der Rechtsnachfolge

	Dritter Titel Mitwirkung des Leistungsberechtigten
	§ 60 Angabe von Tatsachen
	§ 61 Persönliches Erscheinen
	§ 62 Untersuchungen
	§ 63 Heilbehandlung
	§ 64 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	§ 65 Grenzen der Mitwirkung
	§ 65a Aufwendungsersatz
	§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung
	§ 67 Nachholung der Mitwirkung


	Vierter Abschnitt Übergangs- und Schlussvorschriften
	§ 68 Besondere Teile dieses Gesetzbuches
	§ 69 Stadtstaaten-Klausel
	§ 70 Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht
	§ 71 Überleitungsvorschrift zur Übertragung, Verpfändung und Pfändung



	Artikel II Übergangs- und Schlußvorschriften
	Änderungen


